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FESTSETZUNGEN BEBAUUNGSPLAN

Grenze des Geltungsbereiches

Baugrenze

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB werden die nicht bebaubaren Grundstücksteile als 
gärtnerisch zu gestaltende Flächen festgesetzt. Nach der Bauvorlagenverordnung ist 
den Planunterlagen ein Plan für das Gesamtgrundstück beizufügen. 
Planinhalt z.B.: Geländeschnitt, Aufteilung der Rasen- und Pflanzflächen mit 
Pflanzplan, befestigte Flächen, Stellplätze... 

FREIFLÄCHENGESTALTUNG

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
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Parkplatz

öffentlicher Wirtschaftsweg, Fuß- und/oder Radweg

Straßenbegrenzungslinie

Private Grünflächen

Bei der Durchführung der Baumbepflanzung ist darauf zu achten, dass die Bäume 
mind. in 2,5 m Abstand zu Versorgungsleitungen gepflanzt werden. Bei 
Unterschreitung sind Schutzmaßnahmen für die Anlagen erforderlich.

PFLANZGEBOT EINZELBÄUME

BAUMBEPFLANZUNG IN DER NÄHE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vorhandene Wohngebäude

Bestehende Grundstücksgrenze

Flurstücksnummern

Vorhandene  Neben- und Garagengebäude

NIEDERSCHLAGSWASSER
Das Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit wie folgt zu beseitigen.
Auffangen in Zisternen und Wiederverwertung als Brauchwasser.
Das Überlaufwasser der Zisternen kann nach Regelung durch entsprechende 
Verfahren nach Wasserrecht punktuell in den Untergrund versickert werden.
Die Anbindung des Überlaufes an die Kanalisation wird zugelassen.

ZISTERNEN Der Einbau von Zisternen wird empfohlen.
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DACHDECKUNG

1 Vollgeschoss, Satteldach, Dachneigung 18° - 22°. 
Wandhöhe bis 4,5 m über natürlichem Gelände.
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Firstrichtung

Bauverbotszone entlang der Staatsstraße 2309
Breite 20 m vom Fahrbahnrand,
Parkflächen für SB-Markt sind widerruflich zulässig.

Sichtflächen. Innerhalb der Sichtflächen dürfen Pflanzungen, Stapel, Zäune und 
sonstige dauernde oder vorübergehende Anlagen eine Höhe von 0,80 m 
Straßenniveau nicht überschreiten.
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Besondere Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO
- offene Bauweise jedoch Gebäude über 50 m Länge zulässig.

GRÜNFLÄCHEN

bestehender Sammelkanal

Flächen für die Landwirtschaft

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Leitungsschutzstreifen/Flächen, die durch Grundbucheintragung mit folgenden 
Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt Aschaffenburg zu belasten sind:
1. Leitungsrecht für den Sammelkanal
2. Bauverbot
3. Auf Kanalunterhaltsarbeiten eingeschränktes Geh- und Fahrtrecht.

Geltungsbereich angrenzender Bebauungspläne

OrtsdurchfahrtsgrenzeSt 2309

Dacheindeckung Bsp. Metalldeckung, die das Grundwasser Bsp. durch Korosion 
belasten, sind nicht zugelassen. Dachfarbe in gedeckten Tönen.

bestehender Baum, zu erhalten.

Lebensmittelnahversorgungsmarkt mit folgender Verkaufsfläche:
Lebensmittel-Discountmarkt
Getränkefachmarkt
Bäckereifiliale
Betriebswohnungen sind nicht zugelassen.

ca. 698 m² Verkaufsfläche
ca. 270 m² Verkaufsfläche
ca.   30 m² Verkaufsfläche
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Private Verkehrsflächen

FARBGESTALTUNG AUSSENWÄNDE
Die Außenwände der Nord- und Westfassaden sind nur in gedeckten Tönen zulässig, 
keine Signalfarbe verwenden.

NADELGEHÖLZE Nadelgehölze sind nicht zulässig.

Anpflanzung von Bäumen. Pflanzfläche mind. 2 x 5 m.
Zu verwenden sind hochstämmige heimische Laubbäume.

PFLANZGEBOT PRIVATE GRÜNFLÄCHE
Der am Nordrand verlaufende Grünstreifen ist mit heimischen standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

öffentliches Verkehrsgrün, Bankett, Graben

bestehendes Kommunikationskabel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
Aschaffenburg. Die genaue Lage muss nach einer Ortung ermittelt werden.

WERBEANLAGEN Werbeanlagen sind in der 20 m Bauverbotszone nicht zulässig, in der 40 m 
Anbaubeschränkungszone nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ausnahmsweise 
können Werbeanlagen die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigen, nach Zustimmung durch die Fachbehörde genehmigt werden.

BLENDSCHUTZ ZUR ST 2309
Eine Blendung der Verkehrteilnehmer auf der Staatsstraße ist durch geeignete 
Maßnahmen auszuschließen. Diese sind vor Errichtung mit dem Straßenbauamt 
abzustimmen.

IMMISSIONEN Auf die von der Staatsstraße auf den SB-Markt einwirkenden Immissionen (z.B. Lärm 
usw.) wird hingewiesen. Forderungen hinsichtlich erforderlicher Schutzmaßnahmen 
können gegenüber dem Straßenbaulastträger nicht geltend gemacht werden.

DENKMALSCHUTZ Bei Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern sind nach Art. 8 Abs. 1 
Bayer. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
zu melden und gem. Art. 8 Abs. 2 sind die aufgefundenen Gegenstände und der 
Fundort unverändert zu belassen.

AUSGLEICH Die private Grünfläche und die dort festgesetzten Maßnahmen dienen dem Ausgleich 
für zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft und werden dem Baugrundstück 
zugeordnet.
Dem Baugrundstück wird außerdem gemäß § 9 Abs. 1a BauGB die im Stadtgebiet 
liegende Ausgleichsmaßnahme Flurstückstücke Nummer 2788 und 2789 Gemarkung 
Obernau (Umwandlung einer Ackerfläche in eine extensive Streuobstwiese) 
zugeordnet. -siehe Beiplan-
Die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzflächen vom Büro Trölenberg & Vogt ist 
Bestandteil und der Begründung als Anlage beigefügt.

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauVO) in der Fassung von 1990.

öffentliche Verkehrsfläche, die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand 
der Bauleitplanung.

STELLPLÄTZE Die Gestaltung der Stellplätze bestimmen sich nach Maßgabe des Bebauungsplanes 
und nicht nach der Stellplatzsatzung.

FASSADENBEGRÜNUNG
25 % der Nord- und Westfassade muss begrünt werden. Ausnahmsweise kann auf die 
Fassadenbegrünung verzichtet werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren für den 
SB-Markt eine Verschiebung des Gebäudes sowie des Parkplatzes nach Süden erfol-
gt und hierdurch eine private Grünfläche vom mind. 3,0 m Breite entsteht.
Der entstehende breitere Grünstreifen den Festsetzungen zu bepflanzen.

Ausgearbeitet:
Architekt  Dipl. - Ing. Wolfgang Schäffner
Wilhelmstraße  59, 63741 Aschaffenburg
Telefon 06021/424101,        Fax. 450323

VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGSPLAN NACH § 12 BAUGB

"SB - MARKT OBERNAU"
FÜR EINEN LEBENSMITTELNAHVER-
SORGUNGSMARKT IM BEREICH DER 
GRUNDSTÜCKE FL. NR. 4166, 4171, 4177 
UND 5159, GEMARKUNG OBERNAU 
WESTLICH DER MAINTALSTRASSE

STADT ASCHAFFENBURG
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Aschaffenburg, den 19.08.2003 
STADT ASCHAFFENBURG

..........................................
     Oberbürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

AUSGLEICHSFLÄCHEN

SB-Markt Obernau

Ausgleichsfläche
Lageplan M 1 : 2000

SB-Markt Obernau

Übersichtslageplan
Ausgleichsfläche
M 1 : 20.000

Aschaffenburg, den 19.08.2003 
STADT ASCHAFFENBURG

..........................................
     Oberbürgermeister

Aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, berichtigt 1998, S. 137) in der derzeit geltenden Fassung, Art. 91 
Abs. 3 der Bayerische Bauordnung - BayBO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.1997 (GVBl. S. 
433, BayRS 2132-1-I) in der derzeit geltenden Fassung und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern - GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) in der 
derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
i. S. d. § 12 Abs. 1 BauGB „SB-Markt Obernau" für einen Lebensmittel-Nahversorgungsmarkt im Bereich der 
Grundstücke Fl. Nrn. 4166, 4171, 4177, und 5154, Gemarkung Obernau, westlich der Maintalstraße (B-Plan 
Nr. 26/6) vom 17.01.2002, geändert am 20.01.2003, als Satzung beschlossen.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 18.11.2002 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde am 29.11.2002 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Unterrichtung der Bürger und Erörterung (frühzeitige Bürgerbeteiligung) gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat durch 
Aushang des Bebauungsplan-Vorentwurfes vom 17.10.2002 in der Zeit vom 02.12.2002 bis 23.12.2002 statt-
gefunden.

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 28.11.2002 auf Grund-
lage des Bebauungsplan-Vorentwurfes vom 17.10.2002 gem. § 4 Abs. 1 BauGB am Verfahren beteiligt. Sie 
erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, d. h. bis zum 03.01.2003.

Der Bebauungsplanentwurf vom 20.01.2003 wurde mit Begründungsentwurf vom 20.01.2003 in der Zeit vom 
10.06.2003 bis einschließlich 11.07.2003 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. In der Bekannt-
machung vom 29.05.2003 wurde angegeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt 
werden soll.

Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat in der Sitzung am 21.07.2003 den Bebauungsplan vom 17.01.2002, 
geändert am 20.01.2003 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu vom 
20.01.2003 gebilligt.

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde am 22.08.2003 gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus der 
Stadt Aschaffenburg, Dalbergstr. 15, Stadtplanungsamt, zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 BauGB sowie auf § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen 
worden.

Aschaffenburg, den 22.08.2003 
STADT ASCHAFFENBURG

..........................................
     Oberbürgermeister
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Bebauungsplan "Ortsrandsammler Obernau"
zwischen Bahnlinie Aschaffenburg-Miltenberg
und Kläranlage Obernau

Bebauungsplan "Ortsrandsammler Obernau"
zwischen Bahnlinie Aschaffenburg-Miltenberg
und Kläranlage Obernau

Bebauungsplan "Nördlicher Ortsteil"

Bebauungsplan "Nördlicher Ortsteil" Änderung

Bebauungsplan "Nördlicher Ortsteil"
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Die Ausführung der Links-
abbiegespur erfolgt in einer
Detailplanung

FLÄCHEN FÜR DIE
LANDWIRTSCHAFT
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Geändert durch BPl 26/01, in 
Kraft getreten am 30.01.2004
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